
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/9/16 96/07/0116
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.09.1999

Index

L66503 Flurverfassung Zusammenlegung landw Grundstücke

Flurbereinigung Niederösterreich

80/06 Bodenreform

Norm

FlVfGG §4;

FlVfLG NÖ 1975 §18 Abs1 litf;

Rechtssatz

Hat ein aus dem Grunde eines Gesteinsvorkommens einen besonderen Wert iSd § 18 Abs 1 lit f NÖ FlVfLG 1975

besitzendes Grundstück diesen Wert im Zeitpunkt der Erlassung des Zusammenlegungsplanes durch den

vollständigen Abbau des Gesteinsvorkommens verloren, dann beseitigt dies die aus § 18 Abs 1 NÖ FlVfLG 1975 sonst

er=ießende Erforderlichkeit, dieses Grundstück dem Eigentümer wieder zuzuweisen oder durch ein gleichartiges zu

ersetzen, ohne dass für diese rechtliche Konsequenz dem Umstand rechtlich Bedeutung zukommen kann, wem die

Erträgnisse aus dem Gesteinsabbau zugeflossen sind.
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